
                          

Verhaltenskodex gegen Korruption

Um noch wirkungsvoller der Korruption vorzubeugen und korrupte Verhaltensweisen

aufzudecken, ist die gemeinsame Anstrengung aller Beschäftigten der Staatsverwaltung

erforderlich.

Der nachfolgende Verhaltenskodex stellt Regelungen für den Umgang mit Korruptions-

gefahren auf und gibt Hinweise, wie Sie sich im Falle eines Korruptionsverdachts ver-

halten sollten.

Korruption schadet dem Rechtsstaat und dem Ansehen seiner Beschäftigten

Korruption führt zu hohen volkswirtschaftlichen Schäden

Korruption ist kein Kavaliersdelikt, sondern strafbares Verhalten

Korruption kann schon mit kleinen Gefälligkeiten anfangen
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Daher:

● Zeigen Sie durch Ihr Verhalten, dass Sie Korruption weder dulden noch unterstützen.

● Wehren Sie Korruptionsversuche sofort ab und informieren Sie unverzüglich Ihre Vor-

gesetzten.

● Vermuten Sie, dass jemand Sie um eine pflichtwidrige Bevorzugung bitten will, so zie-

hen Sie einen Kollegen als Zeugen hinzu.

● Arbeiten Sie so, dass Ihre Arbeit jederzeit überprüft werden kann.

● Trennen Sie Dienst und Privatleben. Prüfen Sie, ob Ihre Privatinteressen zu einer Kol-

    lision mit Ihren Dienstpflichten führen.

● Unterstützen Sie Ihre Dienststelle bei der Entdeckung und Aufklärung von Korruption.

Informieren Sie Ihre Vorgesetzten bei konkreten Anhaltspunkten für korruptes Verhal-

ten.

● Unterstützen Sie Ihre Dienststelle beim Erkennen fehlerhafter Organisationsstruk-

   turen, die Korruption begünstigen.

● Lassen Sie sich zum Thema Korruptionsprävention fortbilden.

● Informieren Sie sich über die geltenden Regelungen zur Korruptionsprävention.
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1 Zeigen Sie durch Ihr Verhalten, dass Sie Korruption weder dulden noch unter-
stützen.

Bei ihrer Einstellung verpflichten sich alle Beschäftigten, dem Grundgesetz für die Bun-

desrepublik Deutschland und der Verfassung des Freistaats Bayern Treue zu halten,

den geltenden Gesetze zu gehorchen und ihre Amtspflichten gewissenhaft zu erfüllen.

Alle Beschäftigten haben sich so zu verhalten, wie es von Angehörigen des öffentlichen

Dienstes erwartet wird und sich darüber hinaus durch ihr gesamtes Verhalten zur frei-

heitlich-demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes zu bekennen. Alle

Beschäftigten haben ihre Aufgaben unparteiisch und gerecht zu erfüllen.

Diese Verpflichtungen sind keine leeren Formeln, sondern müssen sich im beruflichen

und privaten Alltag des Einzelnen widerspiegeln.

Korruptes Verhalten widerspricht diesen Verpflichtungen und schädigt das Ansehen des

Öffentlichen Dienstes. Es zerstört das Vertrauen in die Unparteilichkeit und Objektivität

der Staatsverwaltung und damit die Grundlagen für das Zusammenleben in einem

rechtsstaatlichen und demokratischen Gemeinwesen.

Jeder Beschäftigte hat daher die Aufgabe, durch sein Verhalten Vorbild für Kollegen,

Mitarbeiter, Vorgesetzte und Bürger zu sein.

2 Wehren Sie Korruptionsversuche sofort ab und informieren Sie unverzüglich
Ihre Vorgesetzten.

Bei Außenkontakten, z. B. mit Antragstellern oder bei Kontrolltätigkeiten, müssen Sie

von Anfang an klare Verhältnisse schaffen und jeden Korruptionsversuch sofort abweh-

ren. Halten Sie sich streng an Recht und Gesetz und beachten Sie die (auch im Anhang

wiedergegebenen) Regelungen zum Verbot der Annahme von Belohnungen oder Ge-

schenken. Es darf niemals der Eindruck entstehen, dass Sie für „kleine Geschenke“ of-

fen sind. Scheuen Sie sich nicht, ein Geschenk zurückzuweisen oder es zurückzusen-

den - mit der Bitte um Verständnis für die für Sie geltenden Regeln.

Arbeiten Sie in einem Verwaltungsbereich, der sich mit der Vergabe von öffentlichen

Aufträgen beschäftigt, so müssen Sie besonders sensibel für Versuche Dritter sein, Ein-
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fluss auf Ihre Entscheidung zu nehmen. In diesem Bereich gibt es die meisten Korrupti-

onshandlungen.

Wenn Sie von einem Dritten um eine zweifelhafte Gefälligkeit gebeten worden sind, so

informieren Sie unverzüglich Ihren Vorgesetzten davon. Das hilft zum einen, selbst jegli-

chem Korruptionsverdacht zu entgehen, zum anderen aber auch, korruptive Strukturen

aufzudecken. Wenn Sie einen Korruptionsversuch zwar selbst abwehren, ihn aber nicht

offenbaren, so wird sich Ihr Gegenüber an ihre Kollegen wenden und es bei diesen ver-

suchen. Schützen Sie daher auch Ihre Kollegen durch konsequentes Offenlegen von

Korruptionsversuchen Außenstehender.

Alle Beschäftigten, Führungskräfte wie Mitarbeiter, müssen bei der Abwehr von Korrup-

tionsversuchen einheitlich und glaubhaft auftreten.

3 Vermuten Sie, dass jemand Sie um eine pflichtwidrige Bevorzugung bitten
will, so ziehen Sie einen Kollegen als Zeugen hinzu.

Manchmal steht Ihnen ein Gespräch bevor, bei dem Sie vermuten, dass ein zweifelhaf-

tes Ansinnen an Sie gestellt und dieses nicht leicht zurückzuweisen sein wird. Hier hilft

oftmals auch die eindeutige Distanzierung nicht. In solchen Fällen sollten Sie sich der

Situation nicht allein stellen, sondern eine Kollegin oder einen Kollegen zu dem Ge-

spräch hinzubitten. Sprechen Sie vorher über Ihre Vermutung, um auf die Problematik

vorzubereiten.

4 Arbeiten Sie so, dass Ihre Arbeit jederzeit überprüft werden kann.
Ihre Arbeitsweise muss transparent und für andere nachvollziehbar sein.

Da Sie Ihren Arbeitsbereich an einen Nachfolger übergeben werden (Übertragung neuer

Aufgaben, Versetzung) oder auch einmal kurzfristig ausfallen (Krankheit, Urlaub), sollten

Ihre Arbeitsvorgänge so transparent sein, dass sich jederzeit andere Beschäftigte einar-

beiten können. Schließen Sie jeden Eindruck von Unredlichkeit und Verschleierung von

vornherein aus. Vorgangsbezogene Handakten sind nur zu führen, wenn es für die Erle-

digung der Arbeit unumgänglich ist.
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5 Trennen Sie Dienst und Privatleben. Prüfen Sie, ob Ihre Privatinteressen zu
einer Kollision mit Ihren Dienstpflichten führen.

Korruptionsversuche werden oft damit eingeleitet, dass Dritte den dienstlichen Kontakt

auf Privatkontakte ausweiten.

Es ist besonders schwierig, eine „Gefälligkeit“ zu verweigern, wenn man sich privat her-

vorragend versteht und im privaten Rahmen für sich oder die eigene Familie Vorteile

und Vergünstigungen erhalten hat (Konzertkarten, verbilligter gemeinsamer Urlaub,

Einladungen zu teuren Essen, die man nicht erwidern kann usw.). Bei privaten Kontak-

ten sollten Sie daher von Anfang an klarstellen, dass Sie streng zwischen Dienst- und

Privatleben trennen müssen, um nicht in den Verdacht der Vorteilsannahme zu geraten.

Ihre Dienststelle und jeder Bürger haben Anspruch auf Ihr faires, sachgemäßes, unpar-

teiisches Verhalten. Prüfen Sie daher bei jedem Verfahren, für das Sie mitverantwortlich

sind, ob Ihre privaten Interessen oder die Ihrer Angehörigen oder z. B. auch von Organi-

sationen, denen Sie verbunden sind, zu einer Kollision mit Ihren hauptberuflichen Ver-

pflichtungen führen können (vgl. Art. 20, 21 BayVwVfG). Vermeiden Sie jeden bösen

Schein möglicher Parteilichkeit. Sorgen Sie dafür, dass Sie niemandem einen Grund zur

Besorgnis der Befangenheit geben, auch nicht durch „atmosphärische“ Einflussnahmen

von interessierter Seite.

Erkennen Sie bei einer konkreten dienstlichen Aufgabe eine mögliche Kollision zwischen

Ihren dienstlichen Pflichten und Ihren privaten Interessen oder den Interessen Dritter,

denen Sie sich verbunden fühlen, so unterrichten Sie darüber Ihre Vorgesetzten, damit

sie angemessen reagieren können, z. B. Sie von Tätigkeiten im konkreten Einzelfall be-

freien.

Auch bei ausgeübten oder angestrebten Nebentätigkeiten muss eine klare Trennung

zwischen der Arbeit und der Nebentätigkeit erfolgen. Persönliche Verbindungen, die sich

aus der Nebentätigkeit ergeben, dürfen die hauptberufliche Tätigkeit nicht beeinflussen.

Im Zweifelsfall verzichten Sie lieber auf die Nebentätigkeit.

Unabhängig davon schadet es früher oder später Ihrem Ansehen - und damit dem An-

sehen des gesamten öffentlichen Dienstes -, wenn Sie im Konfliktfall Ihren privaten Inte-

ressen den Vorrang gegeben haben. Das gilt in besonderem Maße, wenn Sie an ein-
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flussreicher Stelle tätig sind. Achten Sie in diesem Fall besonders darauf, nur jene Kon-

ditionen in Anspruch zu nehmen, die auch für andere Personen korrekterweise gelten.

6 Unterstützen Sie Ihre Dienststelle bei der Entdeckung und Aufklärung von
Korruption. Informieren Sie Ihre Vorgesetzten bei konkreten Anhaltspunkten
für korruptes Verhalten.

Korruption muss verhindert und bekämpft werden. Dies gelingt nur, wenn sich jeder für

seine Dienststelle verantwortlich fühlt und anstrebt, diesen Bereich "korruptionsfrei" zu

halten.

Das bedeutet zum einen, dass alle Beschäftigten im Rahmen ihrer Aufgaben dafür sor-

gen müssen, dass Außenstehende keine Möglichkeit zur unredlichen Einflussnahme auf

Entscheidungen haben.

Das bedeutet aber auch, dass korrupte Kolleginnen oder Kollegen nicht aus falsch ver-

standener Solidarität oder Loyalität "gedeckt" werden dürfen. Hier haben alle die Ver-

pflichtung, zur Aufklärung von strafbaren Handlungen beizutragen und die eigene

Dienststelle vor Schaden zu bewahren. Ein "schwarzes Schaf" verdirbt die ganze Herde.

Beteiligen Sie sich deshalb nicht an Vertuschungsversuchen.

Scheuen Sie sich nicht, mit Ihren Vorgesetzten oder Ihrer Behördenleitung zu sprechen,

wenn Sie konkrete und nachvollziehbare Anhaltspunkte für korruptes Verhalten haben.

Ganz wesentlich ist allerdings, dass Sie einen Verdacht nur dann äußern, wenn Sie

nachvollziehbare Hinweise dafür haben. Es darf nicht dazu kommen, dass Kolleginnen

oder Kollegen leichtfertig belastet werden.

7 Unterstützen Sie Ihre Dienststelle beim Erkennen fehlerhafter Organisations-
strukturen, die Korruption begünstigen.

Lang praktizierte Verfahrensabläufe können dazu führen, dass sich Nischen bilden, in

denen Korruption besonders gut gedeihen kann. Das können Verfahren sein, bei denen

nur eine Person allein für die Vergabe von Vergünstigungen verantwortlich ist. Das kön-

nen aber auch Arbeitsabläufe sein, die bewusst oder unbewusst im Unklaren gehalten

werden, um eine Überprüfung zu erschweren oder zu verhindern.
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Hier kann eine Änderung der Organisationsstrukturen Abhilfe schaffen. Um die Organi-

sationssachgebiete, die nicht in jedem Fall über das erforderliche Detailwissen verfügen

können, zu unterstützen, sind alle Beschäftigten  aufgefordert, entsprechende Hinweise

an die Organisatoren zu geben, um zu eindeutigen und transparenten Arbeitsabläufen

beizutragen.

Auch innerhalb von Arbeitseinheiten müssen die Arbeitsabläufe so transparent gestaltet

sein, dass Korruption gar nicht erst entstehen kann.

8 Lassen Sie sich zum Thema Korruptionsprävention fortbilden.
Nutzen Sie, vor allem wenn Sie in einem korruptionsgefährdeten Bereich tätig sind, die

Angebote, sich über Erscheinungsformen, Gefahrensituationen, Präventionsmaßnah-

men und strafrechtliche sowie dienst- oder arbeitsrechtliche Konsequenzen von Korrup-

tion fortzubilden. Dabei werden Sie lernen, wie Sie selbst Korruption verhindern können

und wie Sie reagieren müssen, falls Sie korrumpiert werden oder Korruption in Ihrem

Arbeitsumfeld entdecken sollten. Fortbildung wird Ihnen helfen, mit dem Thema Korrup-

tion in der richtigen, gesetzestreuen Weise umzugehen.

9 Informieren Sie sich über die geltenden Regelungen zur Korruptionspräventi-
on.

In der Richtlinie zur Verhütung und Bekämpfung von Korruption in der öffentlichen Ver-

waltung (Korruptionsrichtlinie) sind die geltenden Regelungen zur Korruptionsprävention

und –repression zusammengefasst. Einen Überblick über die Gesetzeslage können Sie

sich im Anhang 1 verschaffen. Im Anhang 2 können Sie sich über die Folgen korrupten

Verhaltens informieren.

Anlagen:
- Anhang 1: Rechtliche Bestimmungen

- Anhang 2: Exemplarische Gerichtsentscheidungen



                          

Anhang 1: Rechtliche Bestimmungen1

Die wichtigsten Bestimmung zum Komplex Korruption finden Sie nachfolgend.

1. Auszüge aus dem StGB
§ 331: Vorteilsannahme
(1) Ein Amtsträger oder ein für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteter, der für die Dienstaus-

übung einen Vorteil für sich oder einen Dritten fordert, sich versprechen lässt oder annimmt, wird mit Frei-

heitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Ein Richter oder Schiedsrichter, der einen Vorteil für sich oder einen Dritten als Gegenleistung dafür

fordert, sich versprechen lässt oder annimmt, dass er eine richterliche Handlung vorgenommen hat oder

künftig vornehme, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist

strafbar.

(3) Die Tat ist nicht nach Absatz 1 strafbar, wenn der Täter einen nicht von ihm geforderten Vorteil sich

versprechen lässt oder annimmt und die zuständige Behörde im Rahmen ihrer Befugnisse entweder die

Annahme vorher genehmigt hat oder der Täter unverzüglich bei ihr Anzeige erstattet und sie die Annahme

genehmigt.

§ 332: Bestechlichkeit
(1) Ein Amtsträger oder ein für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteter, der einen Vorteil für sich

oder einen Dritten als Gegenleistung dafür fordert, sich versprechen lässt oder annimmt, dass er eine

Diensthandlung vorgenommen hat oder künftig vornehme und dadurch seine Dienstpflichten verletzt hat

oder verletzen würde, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. In minder

schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe. Der Versuch ist strafbar.

(2) Ein Richter oder Schiedsrichter, der einen Vorteil für sich oder einen Dritten als Gegenleistung dafür

fordert, sich versprechen lässt oder annimmt, dass er eine richterliche Handlung vorgenommen hat oder

künftig vornehme und dadurch seine richterlichen Pflichten verletzt hat oder verletzen würde, wird mit

Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft. In minder schweren Fällen ist die Strafe Frei-

heitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren.

(3) Falls der Täter den Vorteil als Gegenleistung für eine künftige Handlung fordert, sich versprechen lässt

oder annimmt, so sind die Absätze 1 und 2 schon dann anzuwenden, wenn er sich dem anderen gegen-

über bereit gezeigt hat,

1. bei der Handlung seine Pflichten zu verletzen oder,

2. soweit die Handlung in seinem Ermessen steht, sich bei Ausübung des Ermessens durch den Vorteil

beeinflussen zu lassen.

                                           
1 In der elektronischen Fassung des Leitfadens lediglich §§ - Angaben und "links" zum Wortlaut der jewei-
ligen Vorschriften
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§ 333: Vorteilsgewährung
(1) Wer einem Amtsträger, einem für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten oder einem Solda-

ten der Bundeswehr für die Dienstausübung einen Vorteil für diesen oder einen Dritten anbietet, verspricht

oder gewährt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Wer einem Richter oder Schiedsrichter einen Vorteil für diesen oder einen Dritten als Gegenleistung

dafür anbietet, verspricht oder gewährt, dass er eine richterliche Handlung vorgenommen hat oder künftig

vornehme, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(3) Die Tat ist nicht nach Absatz 1 strafbar, wenn die zuständige Behörde im Rahmen ihrer Befugnisse

entweder die Annahme des Vorteils durch den Empfänger vorher genehmigt hat oder sie auf unverzügli-

che Anzeige des Empfängers genehmigt.

§ 334: Bestechung
(1) Wer einem Amtsträger, einem für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten oder einem Solda-

ten der Bundeswehr einen Vorteil für diesen oder einen Dritten als Gegenleistung dafür anbietet, ver-

spricht oder gewährt, dass er eine Diensthandlung vorgenommen hat oder künftig vornehme und dadurch

seine Dienstpflichten verletzt hat oder verletzen würde, wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu

fünf Jahren bestraft. In minder schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geld-

strafe.

(2) Wer einem Richter oder Schiedsrichter einen Vorteil für diesen oder einen Dritten als Gegenleistung

dafür anbietet, verspricht oder gewährt, dass er eine richterliche Handlung

1. vorgenommen und dadurch seine richterlichen Pflichten verletzt hat oder

2. künftig vornehme und dadurch seine richterlichen Pflichten verletzen würde,

wird in den Fällen der Nummer 1 mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren, in den Fällen der

Nummer 2 mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. Der Versuch ist strafbar.

(3) Falls der Täter den Vorteil als Gegenleistung für eine künftige Handlung anbietet, verspricht oder ge-

währt, so sind die Absätze 1 und 2 schon dann anzuwenden, wenn er den anderen zu bestimmen ver-

sucht, dass dieser

1. bei der Handlung seine Pflichten verletzt oder,

2. soweit die Handlung in seinem Ermessen steht, sich bei der Ausübung des Ermessens durch den Vor-

teil beeinflussen lässt.

§ 335: Besonders schwere Fälle der Bestechlichkeit und Bestechung
(1) In besonders schweren Fällen wird

1. eine Tat nach

a) § 332 Abs. 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Abs. 3, und

b) § 334 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2, jeweils auch in Verbindung mit Abs. 3,

mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren und
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2. eine Tat nach § 332 Abs. 2, auch in Verbindung mit Abs. 3, mit Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren

bestraft.

(2) Ein besonders schwerer Fall im Sinne des Absatzes 1 liegt in der Regel vor, wenn

1. die Tat sich auf einen Vorteil großen Ausmaßes bezieht,

2. der Täter fortgesetzt Vorteile annimmt, die er als Gegenleistung dafür gefordert hat, dass er eine

Diensthandlung künftig vornehme, oder

3. der Täter gewerbsmäßig oder als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Begehung

solcher Taten verbunden hat.

§ 336: Unterlassen der Diensthandlung
Der Vornahme einer Diensthandlung oder einer richterlichen Handlung im Sinne der §§ 331 bis 335 steht

das Unterlassen der Handlung gleich.

§ 11: Personen- und Sachbegriffe
(1) Im Sinne dieses Gesetzes ist

[...]

2. Amtsträger:

wer nach deutschem Recht

a) Beamter oder Richter ist,

b) in einem sonstigen öffentlich-rechtlichen Amtsverhältnis steht oder

c) sonst dazu bestellt ist, bei einer Behörde oder bei einer sonstigen Stelle oder in deren Auftrag Aufgaben

der öffentlichen Verwaltung unbeschadet der zur Aufgabenerfüllung gewählten Organisationsform wahr-

zunehmen;

3. Richter:

wer nach deutschem Recht Berufsrichter oder ehrenamtlicher Richter ist;

4. für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteter:

wer, ohne Amtsträger zu sein,

a) bei einer Behörde oder bei einer sonstigen Stelle, die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnimmt,

oder

b) bei einem Verband oder sonstigen Zusammenschluss, Betrieb oder Unternehmen, die für eine Behörde

oder für eine sonstige Stelle Aufgaben der öffentlichen Verwaltung ausführen,

beschäftigt oder für sie tätig und auf die gewissenhafte Erfüllung seiner Obliegenheiten auf Grund eines

Gesetzes förmlich verpflichtet ist;

[...]
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2. Beamtenrecht, Arbeitsrecht
2.1 Allgemeines

Art. 62 BayBG Beamtenpflichten gegenüber Volk und Verfassung
(1) Der Beamte dient dem ganzen Volk, nicht einer Partei. Er hat die Gesetze zu beachten, seine Aufga-

ben unparteiisch und gerecht zu erfüllen und bei seiner Amtsführung auf das Wohl der Allgemeinheit Be-

dacht zu nehmen.

(2) Der Beamte muss sich durch sein gesamtes Verhalten zu der freiheitlichen demokratischen Grundord-

nung im Sinne des Grundgesetzes und der Verfassung bekennen und für ihre Erhaltung eintreten....

Art. 64 BayBG Weitere Beamtenpflichten
(1) Der Beamte hat sich mit voller Hingabe seinem Beruf zu widmen. Er hat sein Amt uneigennützig nach

bestem Gewissen zu verwalten. Sein Verhalten innerhalb und außerhalb des Dienstes muss der Achtung

und dem Vertrauen gerecht werden, die sein Beruf erfordert.

(2) Der Beamte hat seine Vorgesetzten zu beraten und zu unterstützen. ...

Art. 65 BayBG Verantwortung für die Rechtmäßigkeit dienstlicher Handlungen
(1) Der Beamte trägt für die Rechtmäßigkeit seiner dienstlichen Handlungen die volle persönliche Verant-

wortung.

(2) Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit dienstlicher Anordnungen hat der Beamte unverzüglich bei sei-

nem unmittelbaren Vorgesetzten geltend zu machen. Wird die Anordnung aufrechterhalten, so hat sich der

Beamte, wenn seine Bedenken gegen ihre Rechtmäßigkeit fortbestehen, an den nächsthöheren Vorge-

setzten zu wenden. Bestätigt dieser die Anordnung, so muss der Beamte sie ausführen und ist von der

eigenen Verantwortung befreit; dies gilt nicht, wenn das ihm aufgetragene Verhalten strafbar oder ord-

nungswidrig und die Strafbarkeit oder Ordnungswidrigkeit für ihn erkennbar ist oder das ihm aufgetragene

Verhalten die Würde des Menschen verletzt. Die Bestätigung ist auf Verlangen schriftlich zu erteilen..

(3) ...

Art. 69 BayBG Amtsverschwiegenheit, Aussageverbot
(1) Der Beamte hat, auch nach Beendigung des Beamtenverhältnisses, über die ihm bei seiner amtlichen

Tätigkeit bekannt gewordenen Angelegenheiten Verschwiegenheit zu bewahren. Dies gilt nicht für Mittei-

lungen im dienstlichen Verkehr oder über Tatsachen, die offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach kei-

ner Geheimhaltung bedürfen.

(2) ...

(3) ...
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§ 8 BAT Allgemeine Pflichten
(1) Der Angestellte hat sich so zu verhalten, wie es von Angehörigen des öffentlichen Dienstes erwartet

wird. Er muss sich durch sein gesamtes Verhalten zur freiheitlich demokratischen Grundordnung im Sinne

des Grundgesetzes bekennen.

(2) Der Angestellte ist verpflichtet, den dienstlichen Anordnungen nachzukommen. Beim Vollzug einer

dienstlichen Anordnung trifft die Verantwortung denjenigen, der die Anordnung gegeben hat. Der Ange-

stellte hat Anordnungen, deren Ausführung –ihm erkennbar – den Strafgesetzen zuwiderlaufen würde,

nicht zu befolgen-

§ 9 BAT Schweigepflicht
(1) Der Angestellte hat über Angelegenheiten der Verwaltung oder des Betriebes, deren Geheimhaltung

durch gesetzliche Vorschriften vorgesehen oder auf Weisung des Arbeitgebers angeordnet ist, Verschwie-

genheit zu bewahren.

...

(4) Der Angestellte hat auch nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses über Angelegenheiten, die der

Schweigepflicht unterliegen, Verschwiegenheit zu bewahren.

§ 8 MTArb Allgemeine Pflichten
(1) Der Arbeiter hat die ihm übertragenen Arbeiten, die sich ihrer Art nach grundsätzlich in dem bei Ab-

schluss des Arbeitsvertrags, ausdrücklich oder stillschweigend vereinbarten oder sich aus den näheren

Umständen ergebenden Rahmen zu halten haben, gewissenhaft und ordnungsgemäß auszuführen.

....

(7) Der Arbeiter ist verpflichtet, einen beobachteten Sachverhalt, der zu einer Schädigung der Verwaltung

oder des Betriebes führen kann, dem Arbeitgeber unverzüglich zur Kenntnis zu bringen.

(8) Der Arbeiter hat sich so zu verhalten, wie es von Angehörigen des öffentlichen Dienstes erwartet wird.

Er muss sich durch sein ganzes Verhalten zur demokratischen Staatsauffassung bekennen.

§ 11 MTArb Schweigepflicht
(1) Der Arbeiter hat über Angelegenheiten der Verwaltung oder des Betriebes, deren Geheimhaltung ge-

setzlich vorgeschrieben oder vom Arbeitgeber angeordnet ist, Verschwiegenheit zu bewahren.

...

(4) Der Arbeiter hat auch nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses über Angelegenheiten, die der

Schweigepflicht unterliegen, Verschwiegenheit zu bewahren.
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2.2 Nebentätigkeitsrecht
Art. 73 BayBG Genehmigungspflichtige Nebentätigkeiten
(1)...

(2) Der Beamte bedarf zur Übernahme jeder anderen Nebentätigkeit [= Tätigkeit, die nicht auf schriftliches

Verlangen des Dienstherrn erfolgt] der vorherigen Genehmigung, soweit die Nebentätigkeit nicht nach Art.

74 Abs. 1 genehmigungsfrei ist Als Nebentätigkeit gilt nicht die Wahrnehmung öffentlicher Ehrenämter

sowie die unentgeltliche Führung der Vormundschaft, Betreuung oder Pflegschaft für einen Angehörigen;

ihre Übernahme ist vor Aufnahme dem unmittelbaren Dienstvorgesetzten schriftlich anzuzeigen.

(3) Die Genehmigung ist zu versagen, wenn zu besorgen ist, dass durch die Nebentätigkeit dienstliche

Interessen beeinträchtigt werden. Ein solcher Versagungsgrund liegt insbesondere vor, wenn die Neben-

tätigkeit

1. nach Art und Umfang die Arbeitskraft des Beamten so stark in Anspruch nimmt, dass die ordnungsge-

mäße Erfüllung seiner dienstlichen Pflichten behindert werden kann,

2. den Beamten in einen Widerstreit mit seinen dienstlichen Pflichten bringen kann,

3. in einer Angelegenheit ausgeübt wird, in der die Behörde, der der Beamte angehört, tätig wird oder tätig

werden kann,

4. die Unparteilichkeit oder Unbefangenheit des Beamten beeinflussen kann,

5. zu einer wesentlichen Einschränkung der künftigen dienstlichen Verwendbarkeit des Beamten führen

kann,

6. dem Ansehen der öffentlichen Verwaltung abträglich sein kann.

... Die Genehmigung ist auf längstens fünf Jahre zu befristen; sie kann mit Auflagen und Bedingungen

versehen werden. ...

(4) – (7) ...

§ 11 BAT
Für die Nebentätigkeit des Angestellten finden die für die Beamten des Arbeitgebers jeweils geltenden

Bestimmungen sinngemäß Anwendung. ...

§ 13 MTArb
Nebentätigkeiten gegen Entgelt darf der Arbeiter nur ausüben, wenn der Arbeitgeber seine Zustimmung

erteilt hat.
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2.3 Annahme von Belohnungen oder Geschenken
Art. 79 BayBG Annahmeverbot
Beamte dürfen, auch nach Beendigung des Beamtenverhältnisses, keine Belohnungen oder Geschenke

in Bezug auf ihr Amt annehmen. Ausnahmen bedürfen der Zustimmung der obersten oder der letzten

obersten Dienstbehörde. Die Befugnis zur Zustimmung kann auf andere Behörden übertragen werden.

Eine ausführliche Erläuterung zu dieser Bestimmung findet sich in den Verwaltungsvor-

schriften zum Bayer. Beamtengesetz (VV zu Art. 79 BayBG)

§ 10 BAT Belohnungen und Geschenke
(1) Der Angestellte darf Belohnungen oder Geschenke in Bezug auf seine dienstliche Tätigkeit nur mit

Zustimmung des Arbeitgebers annehmen.

(2) Werden dem Angestellten Belohnungen oder Geschenke in Bezug auf seine dienstliche Tätigkeit an-

geboten, so hat er dies dem Arbeitgeber unverzüglich und unaufgefordert mitzuteilen.

§ 12 MTArb Belohnungen und Geschenke
(1) Der Arbeiter darf Belohnungen oder Geschenke in Bezug auf seine dienstliche Tätigkeit nur mit Zu-

stimmung des Arbeitgebers annehmen.

(2) Werden dem Arbeiter Belohnungen oder Geschenke in Bezug auf seine dienstliche Tätigkeit angebo-

ten, hat er dies dem Arbeitgeber unverzüglich und unaufgefordert mitzuteilen.

3. Weitere Bestimmungen zur Verhinderung und Bekämpfung von Korruption
§ 1 Verpflichtungsgesetz Personenkreis - Vornahme der Verpflichtung
(1) Auf die gewissenhafte Erfüllung seiner Obliegenheiten soll verpflichtet werden, wer, ohne Amtsträger

(§ 11 Abs. 1 Nr. 2 des Strafgesetzbuches) zu sein,

1. bei einer Behörde oder bei einer sonstigen Stelle, die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnimmt,

beschäftigt oder für sie tätig ist,

2. bei einem Verband oder sonstigen Zusammenschluss, einem Betrieb oder Unternehmen, die für eine

Behörde oder sonstige Stelle Aufgaben der öffentlichen Verwaltung ausführen, beschäftigt oder für sie

tätig ist oder

3. als Sachverständiger öffentlich bestellt ist.

(2) Die Verpflichtung wird mündlich vorgenommen. Dabei ist auf die strafrechtlichen Folgen einer Pflicht-

verletzung hinzuweisen.

(3) Über die Verpflichtung wird eine Niederschrift aufgenommen, die der Verpflichtete mit unterzeichnet. Er

erhält eine Abschrift der Niederschrift; davon kann abgesehen werden, wenn dies im Interesse der inneren

oder äußeren Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland geboten ist.
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(4) Welche Stelle für die Verpflichtung zuständig ist, bestimmt

1. in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 und 2 bei Behörden oder sonstigen Stellen nach Bundesrecht die

jeweils zuständige oberste Dienstaufsichtsbehörde oder, soweit eine Dienstaufsicht nicht besteht, die

oberste Fachaufsichtsbehörde,

2. in allen übrigen Fällen diejenige Behörde, die von der Landesregierung durch Rechtsverordnung be-

stimmt wird.

Art. 20 BayVwVfG Ausgeschlossene Personen
(1) In einem Verwaltungsverfahren darf für eine Behörde nicht tätig werden,

1. wer selbst Beteiligter ist;

2. wer Angehöriger eines Beteiligten ist;

3. wer einen Beteiligten kraft Gesetzes oder Vollmacht allgemein oder in diesem Verwaltungsverfahren

vertritt;

4. wer Angehöriger einer Person ist, die einen Beteiligten in diesem Verfahren vertritt;

5. wer bei einem Beteiligten gegen Entgelt beschäftigt ist oder bei ihm als Mitglied des Vorstandes, des

Aufsichtsrates oder eines gleichartigen Organs tätig ist; dies gilt nicht für den, dessen Anstellungskörper-

schaft Beteiligte ist;

6. wer außerhalb seiner amtlichen Eigenschaft in der Angelegenheit ein Gutachten abgegeben hat oder

sonst tätig geworden ist.

Dem Beteiligten steht gleich, wer durch die Tätigkeit oder durch die Entscheidung einen unmittelbaren

Vorteil oder Nachteil erlangen kann. ...

(2) - (5) ...



                          

Anhang 2: Exemplarische Gerichtsentscheidungen
Korruption hat in aller Regel neben straf- auch disziplinar- oder arbeitsrechtliche Folgen.

BVerwG, Beschluss vom 3.Februar 1998

Beamter nimmt von Reinigungsfirma monatlich 900 DM (insgesamt 5400 DM) für eine

im übrigen korrekte Entscheidung (Zuschlagserteilung):

Grundsätzlich Entfernung aus dem Dienst

BVerwG, Urteil vom 27.November 1996

Im Vergabewesen tätiger Beamter nimmt ohne Genehmigung Heizungsanlage im Wert

von ca. 8000 DM an und übt ungenehmigte entgeltliche Nebentätigkeit für Bewerberfir-

ma aus:

Entfernung aus dem Dienst

BayVGH; Urteil vom 26.Juni 1996

Bei der Annahme von Geschenken und Belohnungen ist regelmäßig das Disziplinarmaß

der Entfernung aus dem Dienst gerechtfertigt, wenn der Beamte die angesonnene

pflichtwidrige Handlung tatsächlich vorgenommen oder bares Geld angenommen hat:

Das schlechte Beispiel von Vorgesetzten und Kollegen rechtfertigt regelmäßig kein mil-

deres Disziplinarmaß

BVerwG, Urteil vom 24.November 1993

Für die Vergabe von Bauaufträgen zuständiger Beamter des gehobenen Dienstes for-

dert insgesamt 5000 DM von Baufirma, der er Aufträge zukommen ließ:

Entfernung aus dem Dienst

BayVGH, Urteil vom 23.Mai 1990

Beamter veruntreut ihm amtlich anvertrautes Geld. Ohne besondere Milderungsgründe:

Entfernung aus dem Dienst

BVerwG, Urteil vom 20.Mai 1987

Beamter, der mit Erstellung des Rechnungsaufmaßes (Bestätigung der erbrachten

Leistungen) betraut ist, erhält in 8 Jahren insgesamt 1220 DM und überlässt die Ferti-
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gung von Teilaufmaßen Dritten:

Entfernung aus dem Dienst

BVerwG, Urteil vom 18.November 1980

Reinigungsfirma wird durch Beamten des einfachen Dienstes höhere Arbeitsleistung

bescheinigt; Annahme von dreimal 100 DM:

Entfernung aus dem Dienst

BVerwG; Urteil vom 30.September 1992

Für besonders begehrte Sondermarken nimmt Postbeamter "Belohnung" ungefähr in

Höhe des Briefmarkenwertes an (2 mal 300 DM), wovon er 500 DM an mitwirkende

Kollegen und Vorgesetzte weitergibt; Milderungsgrund: bestehende rechtswidrige Pra-

xis:

Dienstgradherabsetzung auf Eingangsamt

BVerwG; Urteil vom 09.Februar 1999

Bundesbahnbeamter gibt Grundstückspläne an Dritten weiter und gibt Hinweise zu einer

möglichen Grundstücksnutzung. Hierfür erhielt der Beamte insgesamt 14000 DM:

Wegen Milderungsgründen Dienstgradherabsetzung

BVerwG, Urteil vom 7. Oktober 1986

Bauführer nimmt in drei Einzelhandlungen insgesamt 600 DM an; Milderungsgründe

(Geld wurde massiv aufgedrängt; keine Verheimlichung; Weiterleitung an Gemein-

schaftskasse) beim Disziplinarmaß berücksichtigt:

Dienstgradherabsetzung

BVerwG, Urteil vom 24.Juni 1998

Kriminalbeamter nutzt privat von einer Firma zur Verfügung gestellten PKW 11 Monate

unentgeltlich:

An sich Dienstgradherabsetzung; wegen Dauer des Verfahrens Gehaltskürzung auf

höchstzulässige Dauer (5 Jahre)
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BVerwG, Urteil vom 22.Oktober 1996

Beamter erhält als Vorgesetzter Zuwendungen, indem ihm ein Mitarbeiter Gebrauchwa-

gen erheblich unter Wert verschafft:

Als aktiver Beamter Dienstgradherabsetzung; da Ruhestandsbeamter Ruhegehaltskür-

zung um ein zwanzigstel auf fünf Jahre

BVerwG; Urteil vom 24.Januar 1996

Leiter einer für die Vergabe von Aufträgen zuständigen Behörde verlangt schriftlich von

Firmen, zu denen Geschäftsbeziehungen bestanden, Geschenke für Tombola der

Dienststelle:

Gehaltskürzung um ein zwanzigstel auf vier Jahre

BVerwG, Urteil vom 26.August 1986

Beamter nimmt als Bauführer von Baufirma 200 DM an; eine "Gegenleistung" wurde

nicht erbracht. Wegen erheblichen Milderungsgründen:

Gehaltskürzung um ein zwanzigstel auf drei Jahre


